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Eine neue Gesellschaftsform für die gemeinsame Berufsausübung
in Nordrhein
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*1 Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu ist Justitiarin der Ärztekammer Nordrhein
*2 Das PartGG ist bei der Ärztekammer Nordrhein – Rechtsabteilung –Tersteegenstr. 31, 40474 Düsseldorf erhältlich.
*3 Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe (Partnerschaftsgesetz – PartGG)

vom 25. Juli  1994 (BGBI. 1994, S. 1714 ff)
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Einführung

Die Kammerversammlung der Ärz-
tekammer Nordrhein hat am 28. Okto-
ber 1995 beschlossen, den nordrheini-
schen Ärztinnen und Ärzten eine vom
Deutschen Bundestag per Gesetz einge-
führte neue Gesellschaftsform, die Part-
nerschaft*2, unter der Maßgabe der Be-
achtung spezifischer berufsrechtlicher
Vorschriften zur Verfügung zu stellen.
Damit soll der nordrheinischen Ärzte-
schaft die gemeinschaftliche Berufs-
ausübung in einer anderen Rechtsform
ermöglicht werden.

Für die gemeinsame Ausübung ärzt-
licher Tätigkeit wurde § 23 der Berufs-
ordnung für die nordrheinischen Ärz-
tinnen und Ärzte (BO) neu gefaßt. Dar-
über hinaus wurde § 23 a BO neu einge-
führt, der die kooperative Berufsaus-
übung zwischen Ärztinnen und Ärzten
und Angehörigen anderer freier Berufe
im Gesundheitswesen regelt. Im Hin-
blick auf die gesetzliche Verpflichtung,
der Partnerschaft auch einen Namen zu
geben, hat die Kammerversammlung
hierzu § 34 Abs. 7 BO beschlossen.

Zusammen mit einer weiteren Än-
derung in § 34 Abs. 1 Satz 1 BO und der
Einfügung der Absätze 8 - 10 in § 34 BO
hat das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen die Beschlußfassungen der
Kammerversammlung am 24.11.1995
genehmigt. Mit der Veröffentlichung im
Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen am 25. Januar 1996 ist
diese Satzungsänderung in Kraft getre-
ten und seitdem geltendes Berufsrecht.
Die Veröffentlichung im Rheinischen

Ärzteblatt erfolgte unter der Rubrik
„Amtliche Bekanntmachungen“ in der
Februarausgabe.

Mit diesem Beitrag soll den nord-
rheinischen Ärztinnen und Ärzten ein
Einstieg in die gesetzlichen Vorschriften
des Partnerschaftsgesetzes und eine Er-
läuterung in die spezifischen Vorschrif-
ten der Berufsordnung gegeben werden.

Modifizierung der Musterberufsordnung

Die Kammerversammlung der Ärz-
tekammer Nordrhein hat eigene Vor-
schriften in Umsetzung des Partner-
schaftsgesellschaftsgesetzes beschlos-
sen. Sie hat die Beschlüsse  des 98.Deut-
schen Ärztetages 1995 nicht unmittelbar
übernommen, sondern diese modifi-
ziert. Das nordrheinische Berufsrecht
weicht in der Sprache, in der Regelungs-
dichte, aber auch in einigen inhaltlichen
Punkten von der Beschlußfassung des
Deutschen Ärztetages ab. Hierauf wird
im einzelnen ausdrücklich verwiesen.

Ärztepartnerschaft

Ärztinnen und Ärzte,die ihren Beruf
gemeinsam ausüben wollen und hierfür
nicht die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (BGB-Gesellschaft), sondern
die Partnerschaft als Gesellschaftsform
wählen, haben das Gesetz zur Schaffung
von Partnerschaftsgesellschaften (Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz – PartGG
vom 25. Juli 1994, Bundesgesetzblatt
1994, Teil I, Seite 1744 ff. *3 – sowie die
spezifischen Vorschriften der Berufs-
ordnung zu beachten. Die Partnerschaft
ist der Ärztekammer anzuzeigen.

Die Partnerschaft ist eine Personen-
gesellschaft, die die Ärzte auf der Ebene
der Berufsausübung, nicht der Organi-
sation zusammenführt. Sie ist kein Han-
delsgewerbe und hat keinen kaufmänni-
schen Geschäftsbetrieb. Partnerschafts-
fähig in einer Ärztepartnerschaft sind
Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf
aktiv ausüben, auch wenn sie fachüber-
greifend tätig sind. Die Rechtsstellung
der Partner in der Partnerschaft ist die
freie und selbständige Ausübung der
Tätigkeit, unabhängig und keinen Wei-
sungen unterworfen. Die Partner einer
Partnerschaft haben ihre Berufe „unter
Beachtung des für sie geltenden Berufs-
rechts auszuüben (§ 6 Abs. 1 PartGG)“.
Die Partnerschaft hat einen eigenen
Namen, kann ins Grundbuch eingetra-
gen werden und als Partei im Rechts-
verkehr auftreten. Die Partnerschaft,
und nicht der Partner, schließt mit den
Patienten Behandlungsverträge. In das
Vermögen der Partnerschaft kann voll-
streckt werden. Für ihre Verbindlichkei-
ten haften grundsätzlich die Partner-
schaftsgesellschaft und die Gesellschaf-
ter als Gesamtschuldner.

Partnerschaftsvertrag

Der Partnerschaftsvertrag bedarf in
seinen wesentlichen Aussagen der
Schriftform (§§ 3 - 5 PartGG). Die Part-
nerschaft ist beim Registergericht anzu-
melden. Für Ärztinnen und Ärzte, die in
Nordrhein-Westfalen eine Partner-
schaft begründen, ist das Amtsgericht
Essen zuständiges Registergericht.

Rechtsverhältnis der Partner

Das Rechtsverhältnis der Partner
untereinander bestimmt sich nach dem
Partnerschaftsvertrag. Es gelten die all-
gemeinen gesetzlichen Bestimmungen,
wenn keine Regelungen getroffen wer-
den. In jedem Fall müssen die Partner
ihre beruflichen Leistungen unter Be-
achtung der Berufsordnung erbringen
(§ 6 PartGG).

Das Gesetz geht davon aus,daß jeder
Partner allein zur Führung sämtlicher
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Geschäfte berechtigt ist. Ein vertragli-
cher Ausschluß eines Partners von der
Geschäftsführung darf sich nur auf die
„sonstigen Geschäfte“ erstrecken, nicht
aber auf den Hauptinhalt einer im Rah-
men der Partnerschaft ausgeübten
Tätigkeit. Das sichert jedem Arzt und
jeder Ärztin die freie und selbständige
Ausübung der Tätigkeit, unabhängig
und weisungsfrei. Gesellschaftsvertrag-
liche Gestaltungen, die mit dem Berufs-
recht kollidieren, sind zudem nicht mög-
lich.

Berufsausübung an einem Praxissitz

Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Berufsord-
nung erfolgt die gemeinsame Berufs-
ausübung an einem Praxissitz. Das Be-
treiben einer Zweigpraxis, weiterer Pra-
xissitze und das Abhalten von Sprech-
stunden außerhalb der Praxis ist berufs-
widrig (§ 23 Abs. 2 Satz 1 BO). Gemäß
§ 23 Abs. 2 Satz 2 Berufsordnung kann
auf Antragstellung eine Zweigpraxis nur
dann zugelassen werden, wenn diese zur
Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung dringend erforderlich ist.

Mit den vorgenannten Vorschriften
soll die Pflicht zur gemeinsamen Berufs-
ausübung hervorgehoben werden. In-
traurbane, regionale oder überregionale
Partnerschaften sind damit ausgeschlos-
sen.

Abweichend von der Musterberufs-
ordnung (§ 23 Abs. 3 Musterberufsord-
nung) sind mehrere Praxissitze auch
nicht zulässig bei Zusammenschlüssen
von Ärzten, die nicht unmittelbar pati-
entenbezogen ärztlich tätig sind, z.B. Pa-
thologen und Laborärzten. Gleiches gilt
für Partnerschaften unter Ärzten, wenn
ein Arzt patientenbezogen, der andere
nicht unmittelbar patientenbezogen
tätig ist. Die Zulassung einer Begünsti-
gung für spezifische Fachgruppen bzw. in
Kombination mit diesen könnte die Fik-
tion besonderer Praxisgröße sowie qua-
lifizierterer Leistungserbringung för-
dern. Eine solche Vorschrift würde
zudem Wettbewerbsvorteile der Gesell-
schaftsform der Partnerschaft gegen-
über der ärztlichen Berufsausübung in
Einzelpraxis oder in Gemeinschaftspra-
xis in der Rechtsform einer BGB-Ge-
sellschaft bringen, die vermieden wer-
den sollen.

Name der Partnerschaft

Bei einem ärztlichen Zusammen-
schluß in der Rechtsform einer Partner-
schaft sind die Namen und die Berufs-
bezeichnungen aller Partner sowie der
Zusatz „Partnerschaft“ anzuzeigen. Die
Fortführung des Namens eines nicht
mehr berufstätigen, eines ausgeschiede-
nen oder verstorbenen Partners ist nicht
zulässig (§ 34 Abs. 7 Satz 1 und 2 Berufs-
ordnung für die nordrheinischen Ärz-
tinnen und Ärzte). Die von der Kam-
merversammlung beschlossene Fassung
des Absatzes 7 spezifiziert § 2 Abs. 1
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz und
entspricht inhaltlich den Beschlüssen
des 98.Deutschen Ärztetages.Das so ge-
regelte Namensrecht entspricht dem
Ankündigungsrecht einer Gemein-
schaftspraxis.

Haftung der Partnerschaft

Für Verbindlichkeiten der Partner-
schaft haftet die Partnerschaft mit ihrem
Vermögen sowie die Partner als Ge-
samtschuldner mit ihrem Privatvermö-
gen (§ 8 PartGG). Die Partner können
ihre Haftung für Ansprüche aus Schä-
den wegen fehlerhafter Berufsausübung
beschränken auf den Partner, der inner-
halb der Partnerschaft die berufliche
Leistung erbringt, leitet oder überwacht
(Haftungskonzentration). Die Haf-
tungskonzentration kann gegenüber
dem Patienten vertraglich ausgeschlos-
sen werden, auch unter Verwendung
vorformulierter Vertragsbedingungen
(§ 8 Abs. 2 PartGG). Findet keine Haf-
tungsbeschränkung statt, können die

Partner im Innenverhältnis eine Haf-
tungsregelung treffen.

Ausscheiden eines Partners /
Auflösung der Partnerschaft

Das Partnerschaftsgesetz geht vom
Prinzip des „Ausscheidens vor Auflö-
sung der Partnerschaft“ aus. Es regelt,
daß bei Tod eines Partners, bei Eröff-
nung eines Konkursverfahrens über das
Vermögen eines Partners und bei Kün-
digung eines Partners nur dieser Partner
ausscheidet und im übrigen die Partner-
schaft fortbesteht. Für die Rechtsfolgen
gelten die bisherigen Grundsätze der
Personengesellschaften. Die Gesell-
schaftsanteile sind grundsätzlich unver-
erblich, es sei denn, daß ein „tauglicher
Erbe“ (also z. B. Arzt oder Ärztin) zur
Verfügung steht. Eine Anteilsübertra-
gung an einen „tauglichen“ Partner ist
grundsätzlich möglich.

Abrechnung

Die Ärztepartnerschaft erhält man-
gels gesetzlicher Grundlage keine Zu-
lassung zur vertragsärztlichen Versor-
gung; im Bereich der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein wird sie wie eine
Gemeinschaftspraxis behandelt.

Werbung / Information

Die Partner haben ebenso wie in
Einzelpraxis oder Gemeinschaftspraxis
niedergelassene Ärzte die Bestimmun-
gen der Berufsordnung zur Werbung
(§§ 25 - 28, §§ 33 - 36 BO) zu beachten.

P R A X I S

Kooperative Berufsausübung zwischen Ärzten und Angehörigen anderer freier
Berufe des Gesundheitswesens

Die Kammerversammlung der Ärz-
tekammer Nordrhein hat beschlossen,
die Partnerschaft als Rechtsform auch
für die Kooperation von Ärzten mit be-
stimmten Angehörigen anderer freier
Berufe auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens zur gemeinsamen Berufs-
ausübung zuzulassen. Nach bisher gel-
tendem Recht war die fachübergreifen-
de Zusammenarbeit in gleichberechtig-
ter Form nicht möglich. Zwar gab es

immer schon die Möglichkeit der An-
stellung dieses Personenkreises, auch
die Möglichkeit der freien Zusammen-
arbeit bei eigenverantwortlicher, selb-
ständiger Tätigkeit in einem medizini-
schen Bereich, der nicht ärztlicher Be-
reich ist. Die gleichberechtigte, rechtlich
und organisatorisch verbundene ge-
meinsame Berufsausübung ist neu.
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Beachtung des ärztlichen Berufsrechts

Eine Ärztin oder ein Arzt, die oder
der die Partnerschaft mit Angehörigen
anderer freier Berufe aus dem Gesund-
heitswesen eingehen wollen, müssen be-
denken, daß sie gehalten sind, ihre be-
ruflichen Leistungen unter Beachtung
des für sie geltenden Berufsrechts zu er-
bringen. Das bedeutet insbesondere die
Einhaltung der Bestimmungen über das
Werbeverbot, über das grundsätzliche
Verbot der Errichtung von Zweigpraxen
oder anderen Praxissitzen, die Pflicht
zur Dokumentation, die Pflicht zur Be-
achtung der für die ärztliche Abrech-
nung geltenden Bestimmungen sowie
die Pflicht zur Wahrung der ärztlichen
Sorgfalt und zur gewissenhaften Berufs-
ausübung. Der Arzt darf sich nicht an-
ders ankündigen als es nach der Berufs-
ordnung gestattet ist.

Weitere Voraussetzungen 

Für eine Ärztin oder einen Arzt in
einer berufsübergreifenden Partner-
schaft muß die eigenverantwortliche
und selbständige Berufsausübung ge-
wahrt sein. Ein Zusammenschluß darf
nur stattfinden bei einer berufsverbin-
denden, auf gleichgerichtetes Handeln
am Patienten ausgerichteten Tätigkeit.
Es muß gewährleistet sein, daß die Ver-
antwortungsbereiche der Partner ge-
genüber den Patienten getrennt bleiben
und Entscheidungen sowie Maßnah-
men, die die Ausübung der Heilkunden
betreffen, ausschließlich der Arzt trifft,
sofern nicht anderes zugelassen ist.

Freie Arztwahl/Kooperation mit anderen

Arbeiten mehrere Ärzte in einer
Partnerschaft zwischen Ärzten und An-
gehörigen anderer freier Berufe im Ge-
sundheitswesen, muß der Grundsatz der
freien Arztwahl gewahrt bleiben. Es
muß sichergestellt sein, daß der behan-
delnde Arzt zur Unterstützung seiner
Tätigkeit auch andere als die in der Ge-
meinschaft kooperierenden Berufs-
angehörigen hinzuziehen kann.

Anzeigepflicht

Die Partnerschaft mit Angehörigen
anderer freier Berufe im Gesundheits-

wesen ist für die Ärztin oder den Arzt
anzeigepflichtig. Sie ist nicht genehmi-
gungspflichtig, wie es der 98. Deutsche
Ärztetag beschlossen hat.

Abrechnung

Bei einer Partnerschaft von Ärzten
und Angehörigen anderer freier Berufe
im Gesundheitswesen ist zu beachten,
daß eine gemeinsame Abrechnung
grundsätzlich nicht möglich ist. Der ärzt-
liche Partner muß nach den für ihn gel-
tenden geseztlichen Bestimmungen die
Abrechnung vornehmen. Vertragsärzte
sollten eine Klärung mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung herbeiführen.

Partnerschaft mit Angehöri-
gen anderer freier Berufe

Bei Angehörigen anderer freier Berufe gemäß
§ 23 a Abs. 2 kann die gemeinsame Berufs-
ausübung erfolgen mit akademischen Beru-
fen und staatlich anerkannten Berufen und
weiteren Berufen im Gesundheitswesen. Na-
mentlich sind dies: Zahnärzte, Psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, Diplompsycholo-
gen, Klinische Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler, Diplom-Sozialpädagogen,
Diplom-Heilpädagogen, Hebammen, Logopä-
den und Angehörige gleichgestellter sprach-
therapeutischer Berufe, Ergotherapeuten, An-
gehörige der Berufe in der Physiotherapie, Me-
dizinisch-technische Assistenten, Angehörige
staatlich anerkannter Pflegeberufe, Diätassi-
stenten.

Hinweise:

Für die Partnerschaft nach § 23 a BO gelten grundsätzlich die gleichen gesellschaftsrechtlichen
Merkmale wie bei der Ärztepartnerschaft. Die Verpflichtung des ärztlichen Partners oder der ärzt-
lichen Partnerin, das für sie oder ihn geltende Berufsrecht zu beachten, bedeutet, daß sie immer
darauf hinzuwirken haben, daß diese Partnerschaft sich nach außen nicht anders darstellt, als es
dem Arzt oder der Ärztin erlaubt ist (Information, Werbung, Namensrecht).


